
 

 
         

           
           

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
  

  
  

  
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

       

 
 

     
 
 

           
             

            
         

             
         

 
       

          
          

                 
           

           
            

        
 

          

             
              
           

           

Bundesamt für Kommunikation 
Abtei ung Medien 
Zukunftstrasse 44 
Postfach 252 
2501 Bie  

Eingereicht per E-Mai  an: 
srg-konzession@bakom.admin.ch 

Freiburg, 12. Apri  2018 

Stellun nahme zur Konzession für die SRG SSR 

Sehr geehrte Damen und Herren 

impressum, die Schweizer Journa istInnen, dankt für die Ge egenheit zur Ste  ungnahme zur 
Konzession für die SRG SSR im Rahmen der am 19. Dezember 2017 eröffneten 
Vernehm assung des UVEK. impressum ist mit mehr a s 4000 Mitg iedern die grösste 
gesamtschweizerische Organisation von Journa istinnen und Journa isten der Schweiz und 
vertritt aussch iess ich die Interessen dieses Berufsfe ds. Auch bei der SRG SSR sind gemäss 
der  etzten Erhebung rund 400 Journa istinnen und Journa isten impressum-Mitg ieder. 

Be rüssun  des hohen Stellenwerts journalistischer Information: Grundsätz ich 
begrüsst impressum den hohen Ste  enwert, den der Konzessionsentwurf der journa istischen 
Eigenproduktion und der journa istischen Qua itätssicherung zumisst, wie es insbesondere in 
Art. 6 (Information) aber auch in Art. 7 (Ku tur) und Art. 10 (Sport) sowie Art. 4 (Qua ität) 
zum Ausdruck kommt. Neben den wichtigen Umschreibungen der inha t ichen und qua itativen 
Anforderungen sowie der g eichmässigen Vertei ung auf die Sprachregionen ist nament ich die 
Verpf ichtung zu begrüssen, dass mindestens die Hä fte der Einnahmen aus der Medienabgabe 
für die Produktion journa istischer Information einzusetzen ist. 

Hälfti er Anteil am Gesamtbud et soll für journalistische Produktion reserviert sein: 

impressum würde es jedoch begrüssen, wenn sich dieser mindestens hä ftige Antei  auf das 
Gesamtbudget der SRG SSR beziehen würde und nicht nur auf die Einnahmen aus der 
Medienabgabe. Denn die journa istische Information  eidet in der Schweiz info ge des 
Strukturwande s in den Medien im Verg eich zu anderen Medienangeboten überproportiona . Es 

Zentra sekretariat Secrétariat centra  Segretariato centra e 
Hans-Fries-Strasse 2 Postfach 1701 Freiburg 

Té . ++41+26 347 15 00 Fax ++41+26 347 15 09 
www.impressum.ch info@impressum.ch 
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gehört gerade zu den Kernaufgaben der SRG SSR, die unbestrittenermassen für die Schweizer 
Demokratie und Gese  schaft unverzichtbare Informationsvie fa t zu erha ten. 

Da die privaten Journa ismusangebote unter dem wirtschaft ichen Druck der Konkurrenz 
journa ismusfremder bzw. -freier digita er und meist aus ändischer P attformanbieter immer 
stärker zurückgedrängt werden, muss der nationa e, gebührenfinanzierte Veransta ter diese 
sich in rasantem Tempo öffnende Lücken fü  en. Nur so kann auf  ängere Sicht die 
Informationsfreiheit der einze nen Einwohnerinnen und Einwohner gewähr eistet werden, die in 
Art. 16 Abs. 3 BV voraussetzt, dass „Informationen … aus a  gemein zugäng ichen Que  en“ 
verfügbar sind, damit sich jedes Individuum darauf aufbauend frei informieren kann. 

Journalistische Abdeckun  anderer Ressorts als „nur“ des Sports soll explizit 

erwähnt werden: impressum begrüsst, dass in Art. 6 Abs. 4 und Art. 10 exp izit die 
journa istische Berichterstattung über den Sport erwähnt wird. Hingegen feh t impressum 
diese Erwähnung im Bereich der Ku tur. Weder Art. 6 noch Art. 7 äussern sich ausdrück ich 
dazu. impressum würde es begrüssen, wenn auch die journa istischer Ethik fo gende 
Berichterstattung über ku ture  e Themen ausdrück ich im Leistungsauftrag der SRG SSR 
verankert würde, da nicht nur die Wiedergabe der Ku tur, sondern hinsicht ich des ku ture  en 
Geschehens auch die journa istische Berichterstattung und Vertiefung von der SRG SSR 
erwartet werden. Diese exp izite Erwähnung ist auch für andere Ressorts in Erwägung zu 
ziehen. 

Bildun  im Bereich der Medienkompetenz verankern: impressum begrüsst, dass die SRG 
in Art. 8 zu einem Beitrag zur Bi dung verpf ichtet wird. Es wäre jedoch zu begrüssen, wenn ein 
spezie  er Fokus auf die Förderung der Medienkompetenz sowoh  im Bereich Bi dung auch im 
Bereich des Angebots für junge Menschen (Art. 13) ge egt würde. 

Journalistische Ethik und Selbstkontrolle („Erklärun “ und Presserat) sollen nicht 

nur von Partnern, sondern auch von der SRG selbst  efordert werden: Hinsicht ich der 
journa istischen Qua itätssicherung weist impressum darauf hin, dass die SRG SSR zur 
Trägerschaft des Schweizer Presserats gehört und damit auch die „Erk ärung der Pf ichten und 
Rechte der Journa istinnen und Journa isten“ offizie   a s Grund age der journa istischen Qua ität 
und des journa istischen Handwerks anerkennt. Desha b erscheint es impressum 
unverständ ich, warum dieses für den Journa ismus mit Sicherheit anerkannteste und 
bewährteste medienübergreifende Qua itätssicherungssystem im Bereich des Journa ismus 
nicht a s Tei  des Leistungsauftrags der SRG SSR Erwähnung findet. Sowoh  die „Erk ärung“ 
so  te a s Basis a  en journa istischen Schaffens ausdrück ich erwähnt werden, a s auch der 
Presserat a s anerkannte Institution der journa istischen Se bstkontro  e. Richtigerweise wird 
die „Erk ärung“ a s Kriterium für die „Zusammenarbeit mit schweizerischen 
Medienunternehmen“ in Art. 31 erwähnt. Umso mehr erstaunt es aber, dass die SRG SSR nicht 
durch die Konzession ebenfa  s verpf ichtet werden, diese Erk ärung a s Basis ihrer eigenen 
journa istischen Produktion anzuerkennen, anstatt sie nur bei dritten zu vorauszusetzen. 

Innovation und Förderun  des Zu an s jun er Generationen zu journalistischen 

Inhalten: Des Weiteren begrüsst impressum auch die Verpf ichtung der SRG SSR zur 
Innovation, und dies besonders in Verbindung mit der Verbesserung des Angebots für junge 
Menschen. Im Zuge des Strukturwande s der Medien  eidet der Zugang junger Generationen zu 
gese  schafts- und demokratiere evanten, verifizierten journa istischen Informationen 
überproportiona . impressum würde es begrüssen, wenn im entsprechenden Art. 13 exp izit 
erwähnt würde, dass der Zugang der jungen Menschen zu journa istischen Kriterien 
genügender Information gefördert werden so  . 

Einschränkun en des Online-An ebots, die journalistische Vielfalt nicht behindern: 

Hinsicht der übrigen Angebote begrüsst es impressum, dass es der SRG SSR er aubt b eibt, 
ein On ine-Angebot zu betreiben. Die Einschränkungen dieses Angebots, sofern es 
Journa ismus betrifft, müssen jedoch zunehmend hinterfragt werden. Denn die Vie fa t der 
Information der übrigen journa istischen Medienanbieter der Schweiz nimmt auch on ine ab. So 
ist es frag ich, ob 1000-ziffrige Informationen in den unter Art. 18 Abs. 2  it. c erwähnten 
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Bereichen den Qua itätsansprüchen, die Art. 4 an a  e Angebote der SRG SSR formu iert, 
genügen können. Andererseits ist es richtig, dass die sowieso schon unter starkem Druck 
stehenden privaten Journa ismusanbieter nicht on ine auch noch durch die SRG SSR existentie   
konkurriert werden dürfen. Es ist aber zu berücksichtigen, dass On ine-Einnahmen in 
re evantem Umfang durch andere private Medienanbieter se ten auf Informationsp attformen 
erzie t werden, wesha b sich die Frage aufdrängt, ob diese Beschränkungen des Angebots der 
SRG SSR, soweit sie journa istische Inha te betrifft, der Informationsvie fa t in der Schweiz 
nicht eher abträg ich ist. impressum  egt daher nahe, dass Wege und Kriterien gefunden 
werden, damit sich die privaten journa istischen Medien mög ichst uneingeschränkt entfa ten 
können und durch das On ine-Angebot der SRG SSR nicht behindert werden, und dass es 
g eichzeitig der SRG SSR mög ich ist, die journa istische Vie fa t in der Schweiz auch im on ine-
Text-bereich mit Qua itätsjourna ismus zu stützen. 

Erhalt des journalistischen An ebots auch für die italienische Schweiz: Art. 17 Abs. 2 
und Art. 18 Abs. 3 er auben es der SRG SSR, für die ita ienische Schweiz nur ein anstatt zwei 
Fernsehprogramme bereitzuste  en, und dieses durch ein mu timedia es On ine-Programm zu 
kompensieren. impressum feh t a  erdings die Verpf ichtung, dass das eine noch bestehende 
Fernsehprogramm zusammen mit diesem mu timedia en Ersatzangebot hinsicht ich Umfang 
und Qua ität des journa istischen Informationsangebots mindestens dem Angebot mit zwei 
Programmen entsprechen muss und  egt diese Präzisierung dem Verordnungsgeber daher 
nahe. 

Geteilte Inhalte dürfen journalistische Produktion für Private nicht unattraktiver 

machen: Gemäss Art. 31 so   die SRG den anderen Schweizer Medienunternehmen 
tagesaktue  e audiovisue  e Inha te kosten os zur Nutzung auf deren P attformen zur Verfügung 
ste  en. impressum steht dem skeptisch gegenüber. Einerseits wird die media e und 
insbesondere journa istische Vie fa t nicht dadurch gefördert, dass private Medienanbieter 
diese ben Inha te anbieten, die schon bei der SRG SSR für jedermann zugäng ich sind. 
Andererseits befürchtet impressum, dass durch die kosten ose Verfügbarkeit vorproduzierter 
journa istischer Inha te bei privaten Medienunternehmen fa sche Anreize entstehen würden, 
indem diese Unternehmen ihre journa istische Eigenproduktion noch stärker reduzieren 
könnten, um ihre eigenen Ressourcen auf andere Bereiche zu konzentrieren. Dies würde zu 
einer verstärkten Einschränkung anstatt zu einer Stärkung der Informations- und 
Meinungsvie fa t führen. 

Wir danken Ihnen für die Würdigung dieser aus Sicht der Journa istinnen und Journa isten von 
impressum besonders re evanten Ergänzungswünsche. 

Mit freund ichen Grüssen, 

impressum 
Die Schweizer Journa istinnen 

Urs Tha mann, Geschäftsführer 




